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(1) ,; i° äer suläs& igen bai liehen Nutzung w ird bestimmt
^c- r-h Festsetzung der Gnu.- fläehenzahl und der Geschoß- 
.1 : .iäentnsahl ( Baunutsungspl^n ) sowie der Zahl der 
/© llgaschosBe ( Gestaltungeplan. )

§ 3

Bauweise '

(1) 3rÜx die Bauweise sowie für die Stellung der Gebäude sind die 
Festsetzungen des Gestaltungsplanes maßgebend (Garagen 
sie § 6 ) .

,2) Die Teile der Doppelhäuser tmd fteihenhäuser müssen 
gleichseitig ausgeführt werdene

§ 4 ^

Überbaubare _C  runds tüelcsf läch  e

(1) D ie ü^-crlmubaren Grundstüc ‘ib flächen ergeben sich aus den
Fest.?!tsungea des Straßen - und Baulinienplanes,

(2) B ingr• :.hossige Garagen oiny auf den nicht überbaubaren 
Flächen nach Maß^be von § 6 zulässig,

(3) Nebenanlagen im Sinne des ^ 14 Abs« 1 .* , ^0 sov^ie bauliche 
Anlagen im Sinn® des -- 23 Abe« 5 Satz Z l%a NVÖ sind auf den 
nicht überbaubaren Flächen unzulässig.

§ 5

Gestaltung der Bauten

(1) Für PachforsipTraufhähe und Bachneigung sind di® Festsetzungen 
des Gestaltungsplanes maßgebend.
Flog«echosaige Nebengebäude bis 2P75 m Grmmith&he. erhalten 
ßin Flachdach ( 0 - § Gs Fälle ), höher® Gebäude ein in 
j-irstr;.chtv.ngf Tto,.’V neigun-' und Beckmaterial dem Hauptgebäude
angepa3  s  t  e  s Se i  t  tel da  ch.

(2) Gene lg  te I’achflächen ( l8-3o° ) sind m it braunen Tonziegeln 
©der gleichartigem Material einzudecken«

(3) D ie 11-rbgebung der baulihhen Anlagen hat sich dam Ortsbild  
ei nsut’ügen«!?!« beabsichtigt® farblich® Gestaltung ist im
n iuch verbindlich anzugeben.

l-i. Hiciigmuben sind nicht zußelms©©n0£achfl£ichenfenster sind nur 
zu^fieig#»oweit es ©ich nicht um notwendig® Fenster im Sinn©  
§ 65 L10 handelt.



a) Gewerbegebiet s Höhe bis 1,5© m, Material Mauerwerk ( als 

Sichtmauerwerk ©der verputzt )„Sichtbeton oder Welldraht

gitter .

b) Im Ortsteil westlich der Kreisstraße können die Grundstücke 

gegen ausgebaute öffentliche Straßen und Wege, mit bis l,oo m 

hohen Hecken, evtl, mit innen!legendem Maschendrahtzaun, 

eingefriedigt werden. In den Straßenabschnitten E-F-G-H-I-J 

sind ausserdem Holzzäune-mit senkrechten Latten oder Well- 

drahtgitter zugelassen

iüllgefäße sind, ausgenommen zu den von der Gemeinde festge - 

setzten Zeiten für öl© MUXlabfuhr, auf den Grundstücken so 

aufzustellen, daß sie von öffentlichen Straßen und Wegen nicht 

zv sehen sind.

- '’%ötaltungsplan dargestellte Begrünung (Bäume,Sträucher) 

r weit als verbindliche Festsetzung, als eine ent - 
Anpflanzung aus städtebaulichen Gründen (z.B„ zur 

^ J oder zur optischen Begrenzung von Freiräumen )

geboten ist. Wertvoller Baumbestand ist zu erhalten.

Im Oewerbsgebiet sind die nicht überbaubaren Flächen ( siehe 

Straßen- und Baulinienplan ) als Grünanlagen herzustellen und 

zu unterhalten. Sie dürfen nicht als Lager- ©der Abstellplätze 

benutzt werden.

Ausser den in § 87 LBO gemimten Vorhaben bedürfen einer 

Baugenehmigung folgende Anlagen ;

a) Masten und Unterstützungen für Freileitungen mit mehr als 

20 000 Volt Netzspannung

b) Werbeanlagen und Automaten im Sinne des § 17 LBO

c) Gebäude ab 10 cbm umbauten Raumes und Gewächshäuser bis zu 

3 m Firsthöhe

rt) Einfriedigungen an öffentlichen Verkehrs-und Grünanlagen und

§ 8

Baugenehiai gimg
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Gara^^in und 1- nstellplätae

(1) Für die Lag® und Anordnung der Garagen und Einstellplätze

ge' feen grundsätzlich die Fe^ Setzungen des eataltungsplanes 0 

Bei weiterem Bedarf werden die Standorte der Garagen von der 

Baurechtsbehörde bestimmt.

(2) Auf jedem Baugrunöstück muß Platz für Garagen und offene 

Einstellplätze mindestens in folgendem Umfang zur Verfügung 

stehen;

Bei einer Wohnung auf dem Grundstück : _ eine Garage

zwei Wohnungen; eine Garage , ein Einstellplatz

drei Wohnungen; zwei Garagenp ein Einstellplatz

* ■ * r Wohnungen zwei Garageny zwei Einstellplätze

weiter für e zwei >hnung®n eine Garage und 

^ - Einstellpla s.

3} jUi' ^ r • m gen km^i ■•erzi^htet wenn sichergestellt
i.ri . > u ^iner Entfernung von höchstens 100 m von der

Wol ‘A’:' :'•:>? larage dem Wohiungsinhaber dauernd zur Verfügung

ge s". t v' " ■ t *<"» rd en kann.

(4) t ü- und Einstellplätze sind herzustellen„ sobald der

y& erfordert.
«r

(,r'■ sind in der Hegel als Massivbauten herzustellen«
Reihengaragen in einheitlicher Bauart.
Ausnahmen können zugelassen werden, wenn eine einheitliche 
Gestaltung städtebaulich zusammengehöriger Gai^agengruppen 

gewährleistet ist.

' ' ' : § 7

Aussenanlagen und Bepflanzung

(1) Notwendige Erdbewegungen sir4 so durchzufü' • ■ m, daß unabhängig 
von 6 Grundstücks grenzen ;ine zusaxnmenh: ng^nde Gelän^ -- 
gesta ':,ng entsteht

(2) Aushubaaterial,das bei der Errichtiiaag der Gebäude atifäll15ist 
zwischen ErschlieBun-fiiSstra^ ^ und Bauwerk ■'ivizuplaniereno Im 
Übrigen gelten die Angaben der Geländehöhen im Gestaltungsplan 

als verbindliche Festsetzungen.

(3) Die Sichtfelder an der Kreuzung (Funkt B ) stM von Sichtbe» 
hindemissen jeder Art über ©,oo m Höhe, gemessen an der Fahr- 
bahnoberkant© im Kreuzungspimkt, dauernd freisuhalten.Einzelne 
hbchstämmige Bäume können zugelassen werden, wenn sie die 

Sicht nicht behindern.


